
Herrn Rechtsanwalt 
Markus Groll 
Steinstr. 79 
81667 MÜNCHEN 
DEUTSCHLAND 

Deutscher Anwalt Verein 

Dr. Ulrike Guckes 

GeschaftsfOhrerin 

Tel.: 0 30/72 61 52 -148 

guckes@anwaltverein.de 

www.anwaltverein.de 

Sekretariat: Judith Weidacher 

Tel.: 0 30 172 61 52 - 143 

Fax: 0 30/72 6152 -163 

fortbildung@anwaltverein.de 

Berlin, 28. März 2011 

Fortbildungsbescheinigung des DAV -Ihre DAV-Mitgliedsnummer: 287833 

Sehr geehrter Herr Groll, 

anbei finden Sie Ihre Fortbildungsbescheinigung für das Jahr 2010. Wir haben bei der Erfassung 
der Daten, die wir aufgrund Ihrer übersandten Antragsunterlagen oder durch Teilnehmerlisten von 
Veranstaltern erhalten haben, die größtmögliche Sorgfalt walten lassen. Sollten sich auf Ihrer 
Bescheinigung dennoch Fehler eingeschlichen haben, teilen Sie uns das bitte mit. Wir werden 
Ihnen umgehend eine korrigierte Bescheinigung zusenden. 

Neben der Urkunde finden Sie auch einen Hinweis auf Ihre Bescheinigung in der 
Internet-Such maschine der Deutschen Anwaltauskunft. Schauen Sie einmal nach unter 
www.anwaltauskunft.de. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrike Guckes 
Rechtsanwältin 

Littenstraße 11 
0-10179 Berlin 
Telefon 030/72 61 52-0 
Telefax 030/72 61 52-1 9 0  

dav@anwaltverein.de 

German Bar Association 
1, Avenue de la Joyeuse Entree 
B-1040 Brüssel 
Telefon +32/2/2 80 28 12 
Telefax +32/ 2/ 2 80 28 13 

bruessel@anwaltverein.de 

Postbank 
Köln 2300 93-503 
BLZ 370 100 50 

Hinweis gemäß §§ 28, 29 BDSG: Personen bezogene Daten werden gespeichert. 

Dresdner Bank 
Bonn 2 160 444 
BLZ 370 800 40 



DeutscherAnwaltVerein 

Alles im passenden Rahmen 
Den richtigen Rahmen, um Ihre DAV-Fortbildungsbescheinigung in Ihrer Kanzlei 

angemessen präsentieren zu können, finden Sie hier. Suchen Sie sich ein Modell 

aus und bestellen Sie einfach mit dem umseitigen Bestellfax. ---� -S�� 
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Metallrahmen mit DAV
Passepartout 
mit kleinen DAV-Logos 
Maße: 300 x 400 mm 

Kunststoffrahmen mit DAV
Passepartout 
mit kleinen DAV-Logos 
Maße: 300 x 400 mm 

24,99 Euro 
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Kunststoffrahmen mit neutralem 
Passepartout 
Maße: 300 x 400 mm 
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Bestellung 
Fax 02 28 3 04 34 00 04 oder unter www.maius-direkt.de 

Fax-Bestellung 
Einfach ausfüllen und absenden. 

maius werbeagentur GmbH 

Schwertberger Straße 14 
53177 Bonn 

Tel.: 0228/330045 
www.maius-werbeagentur.de 

Hiermit bestelle ich 

folgende Wechselrahmen: 

Metallrahmen mit DAV-Passepartout 

Kunststoffrahmen mit DA V -Passepartout 

Kunststoffrahmen mit neutralem Passepartout 

Nettopreis Anzahl 

24,99 Euro 

17,99 Euro 

17,99 Euro 

Der angegebene Preis ist ein Nettopreis, die Rechnungslegung erfolgt zzgl. Versandkosten in 

Höhe von 6,50 Euro und gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die Sie per E-Mail bei MartinaPelz(m.pelz@maius-werbeagentur.de) 

anfordern können. Die Lieferzeit beträgt etwa vier Wochen. 

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:m.pelz@maius-werbeagentur.de 

Sollte ein Rahmen durch den Transport beschädigt bei Ihnen ankommen, melden Sie uns den 

Schaden umgehend. Bitte senden Sie den defekten Rahmen nicht ohne Rücksprache zurück! 

Name des Auftraggebers 
Bitte in Druckbuchstaben 

Telefon Fax 

Lieferanschrift (Kanzleistempel) Unterschrift des Auftraggebers 



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Markus Groll

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Konfliktlösungen bei Bauprojekten - 5. Mediationstag
Rechtsanwaltskammer München; 5 Stunden 30 Minuten

Kautionsabrechnung und Schadensersatzansprüche des
Vermieters
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Rechtsprobleme der vermieteten Eigentumswohnung
MAV&schweitzer.Seminare, München; 3 Stunden 30 Minuten

15 Jahre FORUM Junge Anwaltschaft - Aktuelle
gebührenrechtliche Fragen
FORUM Junge Anwaltschaft im Deutschen Anwaltverein; 2 Stunden

15 Jahre FORUM Junge Anwaltschaft - Medienrecht
FORUM Junge Anwaltschaft im Deutschen Anwaltverein; 2 Stunden

Online-Seminar in zwei Blöcken: Bautechnik für
Baurechtsanwälte - Bauwerksabdichtung - Block 1
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 2 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 28. März 2011
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Markus Groll

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Online-Seminar in zwei Blöcken: Bautechnik für
Baurechtsanwälte - Grundlagen der Bauphysik - Block 2
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 2 Stunden

Herbsttagung
AG Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein; 10 Stunden

Mieterhöhung; Schönheitsreparaturen; Gbr-Modell
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Beendigung des Wohnraummietverhältnisses: Außeror-
dentliche Kündigung, Zeitmietvertrag, u.a.
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

1. Münchener Mietgerichtstag
Münchener Anwaltverein e.V. und das Amtsgericht München; 4 Stunden 30 Minuten

Die Beendigung des gewerblichen Mietverhältnisses
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 28. März 2011
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Markus Groll

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Die neue Bauhandwerkersicherung nach § 648a BGB
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

36. Baurechtstagung - Der Streit um Mängel am Bau
AG Bau- u. Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein; 6 Stunden 30 Minuten

Umgang mit Bausachverständigen - Gutachten - Angriff
und Verteidigung, Auswahl des Sachverständigen, u.a.
MAV&schweitzer.Seminare, München; 3 Stunden 30 Minuten

Mietrechtsprobleme in der Insolvenz
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum
Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwaltskammer München; 4 Stunden

E-Mail in der Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 28. März 2011
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Markus Groll

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Maklerrecht
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Neueste Rechtsprechung zum Vergütungsrecht des
Bauvertrags
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Grundlagen der Mediation
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Grundlagenseminar Immobiliarvollstreckung
Rechtsanwaltskammer München; 3 Stunden

Zwangsverwaltung
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 6 Stunden

Verhandlungstaktik
Rechtsanwaltskammer München; 3 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 28. März 2011
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Markus Groll

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Herbsttagung 2010: Aktuelle Fragen des Rechtsschutzes
im Öffentlichen Recht
AG Verwaltungsrecht im DAV, Landesgruppe Bayern; 2 Stunden

FORUM +3 - Start in den Anwaltsberuf
Gemeinnütziger Verein Deutsche Anwaltakademie e.V.; 6 Stunden 15 Minuten

Zusammenarbeit von Gerichten Anwaltschaft
Sachverständigen (k)ein Problem?
Landesverband öffentl. bestellter und vereid. sowie qualifiz. Sachverständiger, München;

4 Stunden

RVG - § 15 A RVG
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Abrechnung in Mietsachen - Gebühren und Streitwerte
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 28. März 2011
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder – mit Einschränkungen – eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Markus Groll

hat im Jahr 2010

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

ZPO für Rechtsanwälte
Rechtsanwaltskammer München; 2 Stunden

Aktuelle Probleme zum Grundstücksrecht
Ludwig-Maximilians-Universität München - Forschungsstelle für Notarrecht; 2 Stunden

Verfahrensrecht für Fortgeschrittene
Rechtsanwaltskammer München; 3 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 28. März 2011
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